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Die Satzungen des Landes Glarus von 1387

Von Fridolin Stucki

VORGESCHICHTE

Am 11. März 1387 erliess die Glarner Landsgemeinde Satzungen, die zur
rechtlichen Grundlage der späteren Entwicklung des Landes wurden. Sie

waren Ausdruck der neu gewonnenen Unabhängigkeit, die ein Jahr später
hart verteidigt werden musste. Der Sieg bei Näfels sicherte den Glarnern
jene Freiheit, die sie nach 1351 rasch wieder verloren hatten. Werfen wir
also zunächst den Blick zurück auf die Zeit nach Abschluss des Bundes

von 1352.

Rückkehr unter Habsburg

Die Glarner konnten sich der durch den Bund vom 4. Juni 1352 besiegelten

Freiheit nicht lange erfreuen. Herzog Albrecht erschien einige Wochen
später persönlich in den Vordem Landen und traf umfassende Rüstungen.
Aufgrund von Bündnissen erhielt er Zuzug nicht nur aus den Städten

Bern, Solothurn, Basel, Strassburg und Freiburg im Breisgau, sondern es

gelang ihm sogar, die Grafen von Savoyen und Württemberg zur
Kriegserklärung an die Eidgenossenschaft zu bewegen, die, wie es in der
Geschichte der Schweiz von Hans Nabholz heisst, den Herd einer
allgemeinen Aufstandsbewegung gegen die Landesherren zu werden drohte.
Der erste Schlag sollte der Stadt Zürich gelten. Doch in dem bunt
zusammengewürfelten Heere war wenig Geneigtheit zu einem
Entscheidungskampf vorhanden. Die Verbündeten Österreichs erzwangen die
Eröffnung von Friedensverhandlungen, die unter der Leitung des im Lager
anwesenden Markgrafen Friedrich von Brandenburg, einem Sohne Kaiser
Ludwigs des Bayern, geführt wurden. Nachdem Herzog Albrecht bereits
anfangs August 1352 die Belagerung von Zürich aufgegeben hatte, stimmten

die Eidgenossen am 1. September den ausgehandelten Bedingungen
zu, und am 14. September gab auch der Herzog sein Einverständnis.

Die für unser Land wichtigste Bestimmung des nach dem Vermittler
«Brandenburger Frieden» benannten Vertrages bestand darin, dass beide
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Parteien auf die während des Krieges gemachten Eroberungen verzichten
mussten. Dadurch hatten auch Glarus und Zug unter die österreichische
Herrschaft zurückzukehren. Sogar Luzern musste die Oberhoheit der

Herzoge sowie deren Recht, den Schultheissen ein- und abzusetzen,
anerkennen. Dagegen ist von den Bündnissen von Glarus und Zug mit den

Eidgenossen mit keinem Wort die Rede. Dieses Problem, worüber man
sich anscheinend nicht einigen konnte, wie auch andere Streitpunkte
blieben ausgeklammert.

Auch in der heutigen Forschung gehen die Meinungen auseinander, ob
diese Bündnisse praktisch oder auch nur theoretisch weiter bestanden oder
nicht. Bruno Meyer1, der sich sehr eingehend mit dieser Epoche beschäftigt

hat, vertritt die Auffassung, dass nicht nur die Habsburger und die

Vermittler, sondern auch die Eidgenossen die Meinung gehabt hätten, der
Glarnerbund sei im Gegensatz zum Zugerbund durch den Brandenburger
Frieden aufgehoben worden. Meyer verweist auf die Chronik der Stadt

Zürich, wonach die Limmatstadt Glarus aus dem Bundeseid entlassen

habe, und auf die von Glarus verschiedene Stellung Zugs. Dieses sei

rechtmässig erobert worden, während Glarus die Herrschaft in revolutio
närer Art abgeschüttelt habe. Der unterschiedlichen Behandlung von Zug
und Glarus durch die Eidgenossen entspreche auch die Tatsache, dass im
habsburgischen Archiv zu Baden nur der Glarnerbund deponiert worden
sei, während der Zugerbund fehle. Nach Hans Nabholz2 dagegen blieben
sowohl der Zuger- wie auch der Glarnerbund in Kraft, da sich Zürich und
seine Verbündeten alle bisher abgeschlossenen Verbindungen vorbehielten
und einzig das Versprechen abgegeben hätten, ohne Zustimmung der
Herrschaft keine weiteren «Allianzen» mit österreichischen Untertanen
anzuknüpfen. Jakob Winteler3 neigt in seiner Geschichte des Landes
Glarus der Ansicht Meyers zu, während Frieda Gallati4 nicht an eine
förmliche Entkräftigung glaubt.

Unseres Erachtens ist die Haltung der Parteien nach Zeit und Umständen

verschieden zu beurteilen. Wie man annehmen darf, dass die habsbur-
gische Seite den Bund mit Glarus als aufgehoben betrachtete, kann man
mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Glarner selber nie auf diese

Verbindung verzichtet haben. Bei den Eidgenossen dagegen sind gewisse

1 Bruno Meyer, Die Bildung der Eidgenossenschaft im 14. Jahrhundert, S. 138 und
Anm. 22.

2 Hans Nabholz, Leonhard von Muralt, Richard Feller, Edgar Bonjour, Geschichte der
Schweiz I, S. 174.

3 Jakob Winteler, Geschichte des Landes Glarus I, S. 99.
4 Frieda Gallati, Gilg Tschudi und die ältere Geschichte des Landes Glarus, in:

Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons Glarus 49 (1938), S. 330.
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Schwankungen feststellbar. Es macht den Anschein, dass Zürich anlässlich
der Friedensverhandlungen von 1352, 1355 und 1368 oder auch bei
anderen Gelegenheiten gegen einen solchen Verzicht mindestens keine

Einwendungen gemacht hat und auch andere Orte in den noch aufzuzeigenden

kritischen Situationen keine Vorbehalte angebracht haben;
dagegen musste z.B. Schwyz in den kommenden Jahrzehnten immer wieder
auf seine noch bestehenden Verbindungen zu Glarus angesprochen werden.

Für einen wenigstens theoretisch weiter bestehenden Bestand des

Bundes spricht auch der Umstand, dass beim definitiven Abfall von
Glarus im Jahre 1386 über kein neues Bündnis verhandelt werden musste;
der Bund von 1352 konnte anscheinend ohne weiteres zu neuem Leben
erweckt werden, und bei der Ausstellung des bessern Bundes im Jahre 1473

war somit eine Rückdatierung auf 1352 gegeben. Trotz der Ablieferung
eines Exemplars an Habsburg blieb mindestens nach Auffassung der
Glarner der Bund wenigstens de facto in Kraft; auch von eidgenössischer
Seite scheint er trotz einiger Verzichte formell nie entkräftet worden zu
sein, und er konnte so 1386 aus der «Schublade» wieder hervorgeholt
werden.

Glarus hatte also durch den Brandenburger Frieden unter die Herrschaft

Österreichs zurückzukehren, und Herzog Albrecht gab mit der

Aufforderung zum Gehorsam für sich, seine Erben und Amtleute die
Zusicherung ab, dass die Glarner «an ir lib und an ir güeteren unengulten und
unbeschwert beliben» sollten5, wobei das nur durch Tschudi
überlieferte Schriftstück von diesem möglicherweise leicht abgeändert worden
ist. In der Folge verwalteten dann wieder österreichische Vögte die
Rechtsamen der Herrschaft. Ein Unterschied bestand lediglich darin, dass

diese Vögte nach der Zerstörung der Burg in Näfels im Jahre 1352 nun
ausserhalb des alten Landes ihren Sitz hatten.

Vom Brandenburger zum Regensburger Frieden

Der Brandenburger Frieden, der, wie ausgeführt, wichtige Probleme
ungelöst liess, blieb nur kurze Zeit in Kraft. Bereits im Herbst 1353 brachen

wegen der verschiedenen Auslegung neue Feindseligkeiten aus. Den
Eidgenossen war es unterdessen gelungen, ihre Stellung durch ein Bündnis mit
Bern zu verstärken. Aber auch Habsburg-Osterreich hatte durch Familienallianzen

und ein Bündnis mit Kaiser Karl IV. an Macht gewonnen, und die

5 Rechtsquellen des Kantons Glarus, bearbeitet von Fritz Stucki, Band I, S. 84 f. A (zit.
RQ I, S. 84 f. A).
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Eidgenossen bekamen in den folgenden Jahrzehnten oft auch die Gegnerschaft

des Reiches zu spüren. Der Kaiser suchte mehrmals im Sinne von
Herzog Albrecht zu vermitteln. Als er damit keinen dauerhaften Erfolg
hatte, sagte er am 20. Juni 1354 einen von ihm selbst vermittelten und nur
für die Vermittlungsaktion bestimmten Waffenstillstand auf und erklärte
den Eidgenossen den Krieg. Doch auch die durch den Kaiser und Herzog
Albrecht in die Wege geleitete erneute Belagerung Zürichs blieb erfolglos,
da zwischen den Belagerern Uneinigkeit über die Kriegsziele bestand.

Bürgermeister Brun nutzte diese Schwäche. Er versprach, sich einem

Schiedsspruch des Kaisers zu unterziehen, liess am 13. September 1354 die
Reichsfahne aufziehen, und das Reichsheer hob bereits am frühen Morgen
des folgenden Tages die Belagerung auf. Osterreich hielt indessen den

Kriegszustand mit Zürich und den Eidgenossen weiter aufrecht, und die

Feindseligkeiten dauerten noch bis zum 23. Juli 1355, das heisst bis zum
Abschluss des sogenannten Regensburger Friedens.

Die Auseinandersetzungen zwischen den Eidgenossen und den Habs-
burgern beschränkten sich jedoch damals nicht auf den Raum Zürich.
Auch die übrigen Orte unternahmen «unfreundliche» Akte gegenüber
Habsburg. Wie sich aus einem habsburgischen Klagerodel, der vermutlich
zuhanden des Kaisers verfasst wurde, ergibt, waren Zug und Glarus im
Laufe dieser Auseinandersetzungen wieder auf die eidgenössische Seite

getreten; den Glarnern wurde im speziellen vorgeworfen, dass sie «uf der

vorgenanten Stetten [Zürich und Luzern] und Waldstetten trost und hilfe
muren gemachet zwischen iren bergen und ir letzinen gevestent und
gebuwen, daz sie doch nach der richtong [wohl dem Brandenburger
Frieden] nicht tuon» sollten6. Luzern, Zürich und Zug wurden beschuldigt,

entgegen dem Friedensvertrag weiter Ausbürger aufzunehmen, und
die Waldstätte traf der Vorwurf, die privatrechtlichen Einkünfte Österreichs

gesperrt zu haben. Ob Glarus in dieser Zwischenzeit die Abgaben
an Habsburg bezahlte, ist unsicher. Bemerkenswert ist auf alle Fälle, dass

der Kaiser damals gegenüber den Eidgenossen das Verlangen stellte, sie

sollten dem Herzog das Seine, nämlich Luzern, Zug und Glarus,
zurückerstatten7, ein Hinweis, dass Habsburg in dieser Zeit seine Rechte in den
drei Orten nicht ausüben konnte.

Diesen erneuten Zwistigkeiten machte dann, wie bereits ausgeführt, der

sogenannte Regensburger Frieden ein Ende, der vom Kaiser vermutlich
aufgrund von Vorschlägen Habsburgs vermittelt wurde. Der neue Frieden
baute auf dem Brandenburger Frieden auf. Vor allem wurde der grund-

6 RQ I,S. 85 B.
7

Meyer, S. 152.
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sätzliche Entscheid wieder aufgenommen, dass die Orte Zug und Glarus
zu Habsburg zurückkehren mussten. Das Einzigartige an diesem Frieden
lag darin, dass es sich in erster Linie nur um einen Frieden zwischen
Österreich und Zürich handelte, das sich bereits im verflossenen Jahr
verpflichtet hatte, den Spruch des Kaisers anzuerkennen. Die Stadt musste
versprechen, sogar gegen ihre Bundesgenossen Stellung zu beziehen, falls
diese die Bestimmungen des Friedens nicht einhielten. Zürich hatte also

für die Durchsetzung dieses Friedens mehr oder weniger zu garantieren.
Sollte es wegen dieser Verpflichtung angegriffen werden, versprach Herzog

Albrecht die Hilfe Österreichs. So weit kam es freilich nicht, da die
andern eidgenössischen Orte den Frieden anerkannten.

Zürich näherte sich nun offensichtlich Habsburg. Am 29. April 1356
schloss Brun mit Albrecht von Buchheim, dem Hauptmann und Landvogt

der vorderösterreichischen Lande, ein Bündnis auf fünf Jahre. Dabei
behielt die Limmatstadt von den früher abgeschlossenen Bündnissen

einzig die mit den vier Waldstätten und mit Schaffhausen vor. Brun liess

sich im Frühjahr 1359 durch die Söhne des kurz vorher verstorbenen
Herzogs Albrccht sogar zum österreichischen geheimen Rat mit einer
Pension und andern Gratifikationen ernennen, die jährlich 200 Gulden
ausmachten und ausgerechnet aus den habsburgischen Einnahmen aus
Glarus zu bezahlen waren. In dieser Zeit hat also wenigstens Zürich auf
den Glarnerbund mindestens stillschweigend verzichtet. Die schon im
Brandenburger Frieden festgelegten Bestimmungen wurden durchgesetzt,
und unseres Erachtens dürfte der Glarner Bundesbrief erst damals an

Habsburg ausgeliefert worden sein, wobei es sich nicht um das Glarner
Exemplar gehandelt haben muss.

Vom Regensburger zum Torberger Frieden

Der Regensburger Frieden bedeutete für die Eidgenossenschaft und damit
auch für Glarus einen Rückschlag. Habsburg hatte im Bund mit dem
Kaiser seine beherrschende Stellung noch ausbauen können, und als

Herzog Albrecht im Herbst 1357 die Verwaltung der Vordem Lande
seinem ältesten Sohn Rudolf IV., dem Schwiegersohn des Kaisers, übergab,

erreichte die Machtposition Habsburgs einen Höhepunkt. Karl IV.
ernannte seinen Schwiegersohn zum Reichslandvogt, und Rudolf selber
erwarb Ortschaften im heutigen Bezirk Höfe, ferner das Wägital, die
March und die Feste alt Rapperswil, so dass die Errichtung eines Herzogtums

Schwaben nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien.

Herzog Rudolf missbrauchte dann aber seine Privilegien, worauf ihm
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der Kaüser seine Huld entzog. Dieser näherte sich wieder den Waldstätten
und Ziürich, an dessen Spitze nach dem Tode Bruns Rüdiger Manesse
stand, 'der sofort eindeutig auf die Seite des Kaisers trat und die antihabs-
burgiscchen Kräfte förderte. Als dann Herzog Rudolf im Sommer 1365 in

jugendllichem Alter starb, nutzten die Eidgenossen die Schwäche Österreichs

geschickt aus. Vor dem 31. Oktober 1365 nahmen die Schwyzer
Stadt uind Amt Zug in ihre Hand und erneuerten das eidgenössische Bündnis,

wrährend Zürich seine Stützpunkte im Zugerland auszubauen
versuchte.. Habsburg musste diesem offensichtlichen Bruch des Regensburger
Friedeins tatenlos zusehen, dessen Neubeschwörung Zürich schon vorher
unterlassen hatte. Dieser nie ernsthaft geführte Krieg wurde schliesslich am
7. Mänz 1368 durch den sogenannten Torberger Frieden abgeschlossen, bei
dem ess sich in Tat und Wahrheit auch wieder nur um einen Waffenstillstand
handellte, der dann verschiedentlich verlängert wurde.

In (dieser Zeit scheint auch Glarus nicht untätig gewesen zu sein.
Damalls müssen wieder enge Kontakte mit Schwyz bestanden haben;
ebenso) wurden die Abgaben an Habsburg neuerdings in Frage gestellt. In
einem Vertrag vom 18. Dezember 1369 zwischen Österreich und Schwyz
vereinlbarte man nämlich, dass den Herzogen ihre «stüre, nutz und zinse»,
die bissher üblicherweise «ze Zuge, ze Egre und ze Glarus» entrichtet
wordem seien, bezahlt werden müssten8, ein Hinweis, dass diese Abgaben
auch im Glarus mindestens umstritten waren. Am 1. August 1370 gebot
der siech mit Habsburg wieder ausgesöhnte Kaiser den Städten Zürich,
Bern tund Solothurn, ihre Eidgenossen von Schwyz anzuhalten, dass sie

«Zug mnd das land zu Glarus uzz allen bünden und eiden, damit sie

einandler verpunden» seien, «ledig und los sagen und lassen und sie

ftirbaz'.er wider die egenante(n) herrschaft von Oesterrich nicht versprechen

moch vertedingen in dheine weise»9. Schwyz fühlte sich also weiterhin

miit Glarus verbündet, und unser Land blieb für Österreich, das bald

neue Anstrengungen machte, ein unsicherer Kunde.

Sempach und seine Folgen

1379 'übernahm der tatkräftige Herzog Leopold III., ein viel jüngerer
Brüdern Herzog Rudolfs IV., die Herrschaft über die Vordem Lande und
versuethte, die Politik seiner Vorgänger energisch fortzusetzen. Er betrieb
erneutt die Wiederherstellung des Herzogtums Schwaben. Seine Bestre-

s RQ I, S. 86 C.
9 RQ I, S. 86 C Bern.
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bungen erweckten jedoch vor allem bei den Städten auf beiden Seinen des

Rheins starke Besorgnis und nachhaltigen Widerstand. In Schwabein taten
sich 32 Reichsstädte zu einem Städtebund zusammen, der sich seimerseits
mit dem von Strassburg bis Mainz reichenden Rheinischen Städttebund
verbündete, und 1385 gingen die beiden Städtebünde eine biss 1394

befristete Verbindung mit Zürich, Zug, Bern und Solothurn ein.
Diese Sammlung der antihabsburgischen Kräfte benutzten die Eidgenossen

schon vor Ablauf des Torberger Friedens zum Lossclhlagen.
Luzern überfiel Ende Dezember 1385 das vom Herzog mit g;rossen
Privilegien ausgestattete Städtlein Rotenburg, nahm die Entlebucfher ins

Bürgerrecht auf und schloss ein Burgrecht mit Sempach. Zug besetzte die
Feste St. Andreas bei Cham, Zürich unternahm einen allerdings;
missglückten Angriff auf Rapperswil, und die Waldstätte überfielen Burgen
habsburgischer Vasallen im Aargau. Der schwäbische Städtebund v/ermittelte

darauf einen Waffenstillstand. Als dann die Eidgenossen eine scchieds-

gerichtliche Erledigung der Streitigkeiten ablehnten, begannen die
Feindseligkeiten im Frühsommer 1386 aufs neue. Die Zürcher eroberten Pfäffi-
kon, die Schwyzcr besetzten Einsicdcln und nahmen die untere March
ins Landrecht auf. Nun schlugen auch die Glarner los. Sie erobertten am
3./4. Juli die Feste Oberwindegg bei Niederurnen und annektiertten die
Dörfer Niederurnen und Filzbach, die zum habsburgischen Niecderamt
und zur Grosskirchhöre Schänis gehörten.

Ein erster wichtiger Entscheid fiel am 9. Juli bei Sempach. Fderzog
Leopold musste hier die Niederlage seines Heeres mit dem eigenen Leben
bezahlen. Der Krieg ging jedoch weiter. Mitte August eroberten diee Glarner

zusammen mit Detachementen aus Zürich, Luzern, Uri, Schwjyz und
Unterwaiden das in letzter Zeit von Osterreich stark begünstigte Stiädtlein
Weesen samt der Feste Müii, die auf einer Insel beim Seeausfluss lag,. Nach
weiteren Geplänkeln schalteten sich nun wieder die Reichsstädte eein. Sie

brachten einen Waffenstillstand zustande, der am 12. Oktoberr 1386

begann und am 2. Februar 1387 um ein Jahr verlängert wurde. Danach
sollten die Eidgenossen «rüweklich [in Ruhe] vor der obgenanntem
herschaft inne haben», was sie eingenommen hätten, «es syeni stett,
vestinen, teler, land und lütt, und sölen ouch die selben stett, vestinien, lüt
und land in disem frid sicher sin und ane alle dienst beliben uf dzt zil als

vorgeschriben ist.. .»10.

Obschon Glarus auch in diesem Vertrag namentlich nicht errwähnt
wurde, konnte kein Zweifel bestehen: Habsburg hatte wenigstens für die
Dauer dieses Waffenstillstandes auf die Ausübung seiner Hoheitssrechte

10
RQ I, S. 97 Vorbem.
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verzichtet und damit die Befreiung provisorisch anerkannt. Damit nahm
der Schwebezustand, in welchem sich Glarus seit dem Brandenburger
Frieden befand, ein glückliches Ende. Unser Land hatte in diesen fast 35

Jahren mehrmals wieder die Freiheit am Horizont erblickt. Aber immer
wieder hatte es unter die habsburgische Herrschaft zurückkehren müssen.
Es wurde ständig zwischen den Eidgenossen und der Herrschaft hin und
her gerissen, ein Zustand, der ein fortwährendes Lavieren notwendig
machte. Der Waffenstillstand vom 2. Februar 1387 leitete nun die endgültige

Wende ein. Glarus benutzte diese Atempause, um sich am 11. März
1387 seine ersten Landessatzungen zu geben, die als erste Verfassung des

freien Landes zu werten sind.

DIE URKUNDE VOM 11. MÄRZ 1387

Überlieferung und Aufbau

Dieses für die Verfassung unseres Landes grundlegende Dokument ist im
Original nicht mehr vorhanden. Es befand sich in Privatbesitz und ist dem
Brand von Glarus vom Jahr 1861 zum Opfer gefallen. Glücklicherweise
hat der bekannte Rechtshistoriker und Staatsmann Joh. Jakob Blumer uns
den Wortlaut der bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zum Teil vergilbten
Urkunde in seinen Quellenpublikationen überliefert, nachdem schon
Ägidius Tschudi eine nach Blumer sehr fehlerhafte Kopie erstellt hatte. Es
bestehen deshalb im Wortlaut da und dort einige Unklarheiten; im Sinn
dagegen liegen kaum Schwierigkeiten vor.11

Die Urkunde weist den üblichen Aufbau auf. Der eigentliche Text ist
durch das die Eingangs- und Schlussformeln bildende Protokoll
eingerahmt. In den Eingangsformeln ist wie üblich in erster Linie der Aussteller
angeführt, dann findet sich ususgemäss eine kurze Begründung für den
Erlass der Urkunde, und schliesslich ist im vorliegenden Falle schon an
dieser Stelle das Gelöbnis angebracht, die nachfolgenden Bestimmungen
zu halten. Der Text im engeren Sinne weist 21 Artikel auf, welche fünf
Hauptgruppen umfassen, nämlich Ausführungen über ein neu zu
schaffendes Gericht, prozessuale Vorschriften, Bestimmungen zivil- und straf-

" Den vollständigen Text der Landessatzungen finden Sie in RQ I, S. 93 ff. Im
folgenden werden wir die jeweils wichtigen Passagen ohne weiteren Quellenverweis
zitieren.
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rechtlicher Natur, Vorschriften zu den weiter bestehenden feudalen
Rechtsverhältnissen sowie allgemeine Bestimmungen staatspolitischer
Natur. Dabei besteht zwischen den einzelnen Artikeln inhaltlich nicht
überall eine scharfe Trennung.12

Eingangs- und Schlussformeln

Die Aussteller der Urkunde sind der «amman und die lantlüt gemeinlich ze

Glarus». Diese Formel ist auch in spätem Jahrzehnten für die an einer

Landsgemeinde gefassten Beschlüsse üblich, wobei häufig zum Begriff
«lantlüt» noch der Begriff «und die gemeinde» tritt; die Bezeichnungen
Landammann und Landsgemeinde beginnen erst im 15. Jahrhundert üblich
zu werden.

In der Literatur wird vielfach behauptet, es habe sich in der vorliegenden
Tagung um die erste Landsgemeinde gehandelt, eine Behauptung, die nicht
richtig sein kann. Als Aussteller des ersten Bundesbriefes vom 4. Juni 1352
sind nämlich unter den Kontrahenten auch der «amman und die lantlüt
gemeinlich ze Glarus» erwähnt. Man brauchte also die gleiche Formulierung

wie 1387, und auch sachlich musste ein so wichtiger Akt wie der
Abschluss eines ewigen Bundes in die Kompetenz der Landsgemeinde
fallen, das heisst, diese hatte auf alle Fälle die Kompetenz dazu zu erteilen.
Im übrigen ist anzunehmen, dass zwischen dem 4.Juni 1352 und dem
11. März 1387 noch weitere Landsgemeinden stattgefunden haben. Auch in
den diesen Satzungen wahrscheinlich vorausgehenden Verhandlungen über
den Einbezug von Luzern in den Glarnerbund ist ausdrücklich von der

«gemeinde gemeinlich ze Glarus», also von der Landsgemeinde, die Rede.
Ebenso konnte der Bau der Letzimauer nicht von einigen wenigen
beschlossen und ausgeführt werden. In den vorliegenden Landessatzungen
wird zudem der Bestand der Landsgemeinde bereits vorausgesetzt, und es

bestehen gute Gründe, dass sie in anderer Form sogar vor 1352 existiert hat.
Schon vor der Befreiung gab es nämlich alle Glarner umfassende Verbände
wie die gemeine Kirchgemeinde und das Talgericht; Glarner sind auch seit

jeher als Gesamtheit aufgetreten. 1196 einigten sie sich mit Uri über den

Grenzverlauf. 1282 ist die «Universitas» der Männer des ganzen Tales

Glarus erwähnt, und 1289 führte diese Gemeinschaft bereits ein eigenes
Siegel. So hatte die Landsgemeinde ihre Vorläufer.

Bei der Abfassung dieser Satzungen bestand nicht nur bereits die

Landsgemeinde, sondern es wurde auch die Existenz eines Landammanns

12 In der Numerierung folgen wir den Publikationen von J. J. Blumer, vgl. Anm. 15.
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vorausgesetzt, der ebenfalls bereits im Bundesbrief von 1352 in Erscheinung

tritt. Auch bei diesem Amt bestehen gewisse Anknüpfungspunkte an
die voreidgenössische Zeit. Wir kennen mehrere Glarner, die als habsbur-
gische Ammänner und Untervögte amteten. Ebenso brauchten die bereits
im 13. Jahrhundert nachweisbaren «Universitas» sowie die Mutterkirche
Glarus ihre Vorgesetzten, so dass also schon in der säckingisch-habsbur-
gischen Zeit einheimische Funktionäre vorhanden sein mussten, aus denen
der Ammann des freien Landes hervorgegangen sein könnte.

Dass als Aussteller nicht auch ein Rat genannt wurde, ist nicht ausser-
gewöhnlich. Auch in den andern Landsgemeindekantonen fand in dieser

Frühzeit ein solcher bei Landsgemeindebeschlüssen vielfach keine Erwähnung,

und in unserm Falle wurde ein Rat durch diese Satzungen erst
geschaffen, wie noch zu zeigen sein wird.

Stellung der Eidgenossen: In der Ausstellungsformel fällt auf, dass die
Glarner diese Satzungen «mit gunst und guotem willen der fürsichtigen
unser lieben eidgnossen der von Zürich, von Luzern, von Zug, von Ure,
von Switz und von Unterwaiden» erliessen. Auch wenn Glarus durch den

sogenannten bösen Bund keine Gleichberechtigung erhielt, so beschränkte
sich diese Zweitklassigkeit mehr nur auf aussenpolitische Belange. Die
Regelung der innern Verhältnisse blieb grundsätzlich alleinige Sache der
Glarner, und die Verbündeten konnten ihnen diesbezüglich keine
Vorschriften machen. Auch in Erlassen späterer Jahrzehnte, z.B. im
Beschluss auf Errichtung eines Landsbuches im Jahre 1448, findet sich
keine entsprechende Formulierung. Wir glauben auch nicht, dass die

Eidgenossen auf die Einfügung des diesbezüglichen Passus gedrängt
haben, sondern wir halten dafür, dass die Initiative dazu von den Glarnern

ausgegangen ist.
Nach den turbulenten Jahrzehnten nach Abschluss des Bundes von

1352, in denen die Verbindung mit den Eidgenossen in Frage gestellt war,
mussten die Glarner 1387 Wert darauf legen, in einem Dokument ebenfalls

als Eidgenossen, als Angehörige der Eidgenossenschaft, in Erscheinung

zu treten. Seit dem Abschluss des Bundes hatte sich nämlich der
Charakter der jungen Eidgenossenschaft doch etwas geändert. In dieser
Zeit entstand nach Bruno Meyer13 aus einzelnen Bünden zur Wahrung des

Landfriedens ein gegen Osterreich gerichteter «Bundesstaat», wie dies mit
aller Deutlichkeit aus den Bestimmungen des Pfaffenbriefes von 1370

hervorgehe, und zwar «in der Schaffung des Begriffes eines eidgenössischen

Gebietes, dessen sämtliche Bewohner in erster Linie den eidgenössi-

13
Meyer, S. 267.
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